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RS OGH 1995/6/14 3Ob515/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1995

Norm

ABGB §1403 Abs1

Rechtssatz

Im Falle einer vor Erö4nung des Konkursverfahrens über das Vermögen des Anweisenden vom Angewiesenen

gegenüber dem Anweisungsempfänger angenommene Anweisung auf Schuld hat die vom Angewiesenen nach

Konkurserö4nung aufgrund einer solchen Anweisung geleistete Zahlung gegenüber der Masse schuldbefreiende

Wirkung.

Entscheidungstexte

3 Ob 515/95

Entscheidungstext OGH 14.06.1995 3 Ob 515/95

Veröff: SZ 68/114
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